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Viel zu viel
Versicherer sparen Milliarden mit Korrektur  
falscher Rechnungen.

BERN – Mit der systematischen Kontrolle der Rechnungen sparen die Krankenver-
sicherungen jährlich 3,5 Milliarden Franken. Würden die Kassen die zu hohen Rech-
nungen einfach bezahlen, wären die Prämien für die Versicherten zehn Prozent 
höher. Diese exorbitant hohen Zahlen nennt der Krankenkassenverband curafutura.

130 Millionen Rechnungen pro Jahr
Die Kontrolle der eingereichten Rechnungen, so der Verband, werde immer 

wichtiger. Der Grund: Die Zahl der ambulanten Leistungen nimmt laufend zu. Am-
bulante Leistungen werden aber im Gegensatz zu Spitalaufenthalten nicht von den 
Kantonen mitfinanziert, sondern müssen zu 100 Prozent von den Krankenkassen 
und den Versicherten bezahlt werden. 

«Alle Krankenversicherer zusammen kontrollieren jährlich über 130 Millionen 
Rechnungen», schreibt curafutura. Den Aufwand nur für die Rechnungskontrolle in 
der obligatorischen Grundversicherung schätzt der Verband auf 400 Millionen Fran-
ken pro Jahr. «Das ist eine gute Investition, da jeder ausgegebene Franken in diesem 
Bereich neun Franken Einsparungen bringt.»

So wird kontrolliert
Die Rechnungen werden je nachdem einzeln, mit statistischen Verfahren oder 

aufgrund eines Betrugsverdachts überprüft. «Prüfregeln im System sorgen dabei für 
eine gute Filterung der Leistungen auf deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, so wie es das Bundesgesetz über die Krankenversicherung KVG 
verlangt», erklärt curafutura. Eine wichtige Funktion haben auch die Versicherten: 
Weil sie am besten wissen, welche Behandlungen sie erhalten haben, hilft es, wenn 
auch sie die Rechnungen überprüfen. 

Quelle: curafutura
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WISSENSCHAFT: Digitaler Workflow
In der modernen Zahntechnik sind digitale CAD/CAM-Technologien 
weitverbreitet. Dabei zeigen sich Vorteile wie Zeit-, Material- und Kos-
tenersparnis. Von Dr. Johannes Boldt, Krefeld, Deutschland.

VERANSTALTUNG
Am 13. Mai 2023 findet in Zürich das Symposium der fortbildung- 
ROSENBERG «Schmerzbehandlung in der Zahnarztpraxis» statt, das 
den Schmerz im zahnärztlichen Kontext beleuchten wird.
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Ästhetische Zahnheilkunde sowie Zahntechnik Anwendung.
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BERN – Im letzten Jahr hat die FMH 
den dritten «Digital Trends Survey» 
durchgeführt. Die Umfrage zeigt Nut-
zungsmuster, Anwendungsverbreitung 
sowie die Bedürfnisse der Ärzteschaft 
und der Bevölkerung hinsichtlich neuer 
digitaler Anwendungen in der ambu-
lanten Gesundheitsversorgung auf. Der 
Schwerpunkt lag auf jenen digitalen 
Anwendungen, welche die Nachsorge 
und Prävention unterstützen. Die aus 
dem «Digital Trends Survey» gewon-
nenen Erkenntnisse dienen der FMH 
sowie anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen, den zukünftigen Kurs des 
digitalen Wandels nutzenorientiert und 
auf Basis von soliden Fakten zu be-
gleiten und mitzugestalten. 

Der «Digital Trends Survey» folgt 
der sogenannten «Patient Journey», 
sprich dem Weg der Patienten, vor, 
während und nach der Behandlung. 
Während die erste Umfrage von 2019 
auf jene digitalen Anwendungen fo-
kussierte, die vor einer Behandlung 
Verwendung finden, konzentrierte sich 
die Umfrage in 2021 auf digitale Ge-
sundheitsanwendungen, die während 
der Behandlung eingesetzt werden 
können. Der aktuelle «Digital Trends 
Survey» beleuchtet abrundend digi-
tale Anwendungen, welche die Pa- 
tienten nach einer Behandlung res-
pektive bei der Nachsorge und bei 
der Prävention unterstützen.

Zwischen Dezember 2021 und Ja-
nuar 2022 sind im Auftrag der FMH 
von gfs.bern 487 ambulant tätige Ärzte 
sowie 2’002 Einwohner der Schweiz 
zu digitalen Trends in der ambulanten 
Gesundheitsversorgung «nach der Be-
handlung» befragt worden. 

Zurückhaltender Einsatz von 
digitalen Anwendungen 

Der «Digital Trends Survey» weist 
nach, dass bisher nur wenige Ärzte 
digitale Gesundheitsapplikationen zu 
Präventions- oder Nachsorgezwecken 
in der eigenen Praxis oder der eigenen 
Institution anbieten. Nur knapp jeder 
siebte Arzt schöpft nach eigenen An-
gaben das gegenwärtige Potenzial 
der digitalen Gesundheitsversorgung 
aus. In der Schweizer Bevölkerung 
denkt jede fünfte Person, dass sie das 
Potenzial bereits ausnutzt. Die Ärzte-
schaft kennt die Mehrzahl der in der 
Umfrage genannten Gesundheits-Apps 
nicht und gibt an, dass es schwierig 
ist, den Überblick über die digitalen 
Gesundheitsanwendungen pro Krank-
heitsbild zu behalten. 85 Prozent der 
befragten Ärzte bestätigen jedoch, 
dass die Nutzung digitaler Möglich-
keiten für die Gesundheitsversorgung 
wichtig ist. Jene Ärzte, die bereits di-
gitale Anwendungen zur Unterstüt-

zung von Prävention und Nachsorge 
einsetzen, geben an, gute bis sehr 
gute Erfahrungen damit gemacht zu 
haben.

Digitale Gesundheitsanwen-
dungen ersetzen Ärzte nicht, 
können jedoch unterstützend 
wirken

Zwei Drittel der Ärzteschaft sind 
überzeugt, dass digitale Gesundheits-
applikationen eine hohe digitale Kom-
petenz und ein hohes Gesundheits-
wissen seitens der Patienten voraus-
setzen. Ärzte sowie nicht digitalaffine 
Patienten benötigen eine Schulung für 

den Einsatz und den Umgang mit digi-
talen Gesundheitsanwendungen. Nur 
so können Letztere nutzenbringend in 
den Behandlungsprozess integriert wer-
den. Überdies ersetzen digitale Ge-
sundheitsanwendungen nicht den per-
sönlichen Kontakt der Patienten mit 
ihren Ärzten. Vielmehr liegt die Auf-
gabe der digitalen Gesundheitsanwen-
dungen darin, die Beziehung zwischen 
Ärzteschaft und Patienten zu fördern 
und zu verbessern sowie ihre Unter-
stützungsfunktion bei Prävention und 
Nachsorge zu erfüllen. 

Quelle: www.healthcare-innovation.ch 
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«Digital Trends Survey»
Wenig Ärzte bieten Gesundheitsapplikationen an.
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NEUCHÂTEL – Die Privatunternehmen wendeten im 
Jahr 2021 in der Schweiz 16,8 Milliarden Franken für ei-
gene Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung 
(F+E) auf. Dies entspricht einem jährlichen Anstieg von 
4 Prozent gegenüber 2019, dem Jahr der letzten Erhe-
bung. Den höchsten Betrag investierte die Pharmaindus-
trie mit 6,2 Milliarden Franken. Nahezu 62’000 Personen 
beteiligten sich an den F+E-Aktivitäten. Ein Viertel der 
Beschäftigten waren Frauen. Soweit die wichtigsten Er-
gebnisse der Erhebung des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) in Zusammenarbeit mit economiesuisse. DT

Quelle: BFS

Knapp 17 Mrd. Franken  
in die Wissenschaft investiert
Die Pharmaindustrie ist in der Forschung und Entwicklung führend.

Monitoring zu Entwicklungen 
der Digitalisierung
Schweiz ist im internationalen Vergleich stark positioniert.

BERN – Die Schweiz meistert den digi-
talen Wandel gut. Zudem werden die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
laufend verbessert. Zu diesem Schluss 
kommen zwei Berichte zur Digitalisie-
rung, die der Bundesrat am 9. Dezem-
ber 2022 verabschiedet hat. Die Digita-
lisierung ist einer der zentralen Treiber 
des strukturellen Wandels in der Schweiz. 
Sie trägt dazu bei, Wertschöpfung, Wohl-
stand und Beschäftigung zu sichern und 
weiter auszubauen. Voraussetzung hier-
für sind wirtschafts- und arbeitsmarkt-
politische Rahmenbedingungen, die den 
Wandel zulassen. 

Während der COVID-19-Pandemie 
erlangte der Einsatz digitaler Hilfsmit-
tel und Prozesse eine nie dagewesene 
Bedeutung, wodurch die Pandemie als 
Katalysator bereits vorhandener Digita-
lisierungstrends wirkte. Zeitweise arbei-
tete fast die Hälfte der Erwerbstätigen 
im Homeoffice. Die verstärkte Nutzung 
der Möglichkeiten der Digitalisierung 
trug massgeblich zur Bewältigung der 
Pandemie bei. Die vorgelegten Analy-
sen zeigen, dass die Wirtschaftspolitik 
des Bundesrates nicht grundlegend neu 
aufgestellt werden muss.

Optimierung der Rahmen- 
bedingungen

Aus dem Bericht «Handlungsfelder 
der Wirtschaftspolitik» geht hervor, 
dass die Schweiz im internationalen Ver-
gleich bei der Digitalisierung nach wie 
vor stark positioniert ist. Trotz dieser 
guten Ausgangslage ist es wichtig, die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
laufend zu überprüfen, um den Verän-
derungen gerecht zu werden und sich 
bietende Chancen zu nutzen. Der Be-

richt liefert einen Überblick über wich-
tige Entwicklungen und Massnahmen 
der letzten Jahre. Er zeigt, dass der Bun-
desrat die Rahmenbedingungen für die 
digitale Wirtschaft in den letzten Jahren 
in etlichen Bereichen verbessert hat. 
Dazu gehören die digitale Verwaltung, 
Cybersicherheit, Datenschutz oder Bil-
dung, Forschung und Innovation. 

Dynamischer Arbeitsmarkt
Der zweite Bericht – «Auswirkun-

gen der Digitalisierung auf den Arbeits-
markt – Monitoring 2022» – zeigt, dass 
der Schweizer Arbeitsmarkt seine hohe 
Anpassungsfähigkeit auch in den ver-
gangenen Jahren bewies. Zu diesem 
Ergebnis trug insbesondere auch das 
flexible und durchlässige Bildungssys-
tem der Schweiz bei. Berufe und Tätig-
keiten veränderten sich laufend, ohne 
dass sich daraus negative Auswirkun-
gen auf die Erwerbsbeteiligung oder 
die Qualität der Beschäftigungsverhält-
nisse ergaben. Trotz zunehmender Digi-

talisierung der Arbeitswelt ist der Anteil 
der internetbasierten Plattformbeschäf-
tigung gering. Das Angestelltenverhält-
nis stellt unverändert die dominierende 
Erwerbsform dar und der Anteil der Ar-
beitnehmenden, die einem GAV unter-
stellt sind, blieb stabil. Für den Bundes-
rat bleibt das Ziel im Vordergrund, eine 
möglichst hohe Erwerbsbeteiligung und 
eine hohe Qualität der Arbeitsverhält-
nisse zu sichern. Hierzu gilt es, die Stär-
ken der Schweizer Arbeitsmarktpolitik 
zu erhalten. Die verschiedenen Ent-
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung 
sollen deshalb weiterhin eng beobach-
tet werden. Das ermöglicht es, Chancen 
und Risiken frühzeitig zu identifizieren. 
Die Resultate des fortlaufenden Ar-
beitsmarkt-Monitorings werden in fünf 
Jahren erneut in einem Bericht darge-
legt. DT

Quelle: Der Bundesrat

Endokarditis
Eine Studie britischer Forscher deutet 
darauf hin, dass es Zahnärzten erlaubt 
sein sollte, Patienten mit einem hohen 
kardiovaskulären Risiko Antibiotika zu 
verschreiben.

Nanobots
Magnetmanipulierte Roboter in Nano- 
grösse können dabei helfen, Bakterien 
tief in den Dentinkanälchen abzutöten 
und die Erfolgsquote von Wurzelkanal-
behandlungen steigern. 

Assoziationsstudie
Mundbakterien können über Schädi-
gungen im Zahnfleisch in die Blutbahn, 
bei einer geschwächten Blut-Hirn-
Schranke auch in das Gehirn eintreten 
und zu Erkrankungen führen.

Knochenregeneration
Eine neue Technologie, die an der Uni-
versität Tel Aviv entwickelt wurde, 
könnte zukünftig dafür eingesetzt wer-
den, die Regeneration bei grossen Kno-
chendefekten zu fördern.

Auf den Punkt …
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Editorische Notiz  
(Schreib weise männlich/ 
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass  – 
aus Gründen der Lesbarkeit – auf  
eine  durchgängige  Nennung der 
männlichen,  weiblichen  und  di- 
versen Bezeichnungen verzichtet  
wurde. Selbstverständlich beziehen   
sich alle Texte in gleicher Weise  auf 
Männer, Frauen und diverse Perso-
nen.

© nobeastsofierce/Shutterstock.com

Zahlen des Monats

736´000

83,31 Mrd.

33

Im Jahr 2021 gab es in der Branche Gesundheits- 
und Sozialwesen in der Schweiz durchschnittlich rund 
736’000 Erwerbstätige.

Die Gesamtkosten des Gesundheitssystems beliefen 
sich in der Schweiz im Jahr 2020 auf insgesamt etwa 
83 Milliarden CHF.

Eine neue UNICEF-Studie zeigt alarmierende Ergeb-
nisse: 33 Prozent der 14- bis 19-Jährigen in der Schweiz 
sind von psychischen Problemen betroffen.
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Gravierende  
Folgen
Höchstzahlen für Ärzte gefährden  
die Versorgungssicherheit für die  
Bevölkerung.

BERN – Die vom Eidgenössischen Departement des 
Innern (EDI) auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzte 
Verordnung über die Festlegung der regionalen Ver-
sorgungsgrade im Rahmen der Zulassungsbeschrän-
kung von Ärzten durch die Kantone ist ein Eigentor: 
Sie gefährdet die Versorgungssicherheit und -qualität 
in der Schweiz und hat dramatische Folgen für die 
Aus- und Weiterbildung der Ärzte. Zudem ignoriert 
sie die seit Jahren bekannte Tatsache, dass wegen zu 
weniger Studienplätze in der Medizin die Abhängig-
keit von ausländischen Ärzten ständig zunimmt.

In Zukunft müssen die Kantone die Anzahl von 
Ärzten, welche im ambulanten Bereich zulasten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig sind, 
beschränken. Bis Ende Juni 2023 ist eine Übergangs-
regelung in Kraft.

Kosten im Gesundheitswesen lassen sich mit den 
neuen Zulassungsregulierungen nicht senken. Man-
gel- und Fehlversorgungen führen erfahrungsgemäss 
zu zusätzlichen Kosten.

Wichtig wäre die Umsetzung von Massnahmen, 
welche der Beseitigung von erkannten Fehlanreizen 
dienen. DT

Quelle: FMH
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BERN – Mit der neuen Bevölkerungskampagne 
«Regeln statt aufschieben: die Organspende» 
ermutigen das Bundesamt für Gesundheit und 
Swisstransplant die Bevölkerung, ihren Entscheid 
zur Organspende jetzt zu treffen, schriftlich festzu-
halten und den Angehörigen mitzuteilen. Dadurch 
werden die Angehörigen entlastet und können im 
Sinn der verstorbenen Person entscheiden, wenn es 
je zu einer Situation kommt, die eine entsprechende 
Entscheidung erfordert.

Die Mehrheit der Menschen in der Schweiz be-
fürwortet die Organspende. Doch nur eine Minder-
heit hat den Willen schriftlich festgehalten oder 
die Familie darüber informiert. Deswegen müssen 
die Angehörigen oftmals im Spital über eine Or-
ganspende entscheiden, ohne den Willen der ver-
storbenen Person zu kennen. In einem solchen Fall 
lehnen sie die Organspende mehrheitlich ab.

Kampagne, die zum Handeln anregt
Mit der neuen nationalen Organspende-Kampa-

gne soll die Bevölkerung dazu angeregt werden, ihre 
persönliche Entscheidung zur Organspende verbind-
lich zu regeln. Denn es reicht nicht, nur darüber nach-
zudenken. Jede Person sollte ihren Willen in einer Or-
ganspende-Karte, in einer Patientenverfügung oder 
im elektronischen Patientendossier (EPD) festhalten.

Auf der Kampagnen-Website www.leben-ist-
teilen.ch stehen der Bevölkerung zahlreiche aktu-
elle Informationen rund um das Thema Organ-
spende und Willensäusserung zur Verfügung 
(Broschüren, Organspende-Karte, Informations� lme 

oder Hintergrundberichte). Materialien können in 
verschiedenen Sprachen entweder heruntergela-
den oder kostenlos bestellt werden.

Die zusammen mit Swisstransplant als Part-
nerin lancierte Kampagne ist im Dezember 2022 
gestartet und erstreckt sich über zwei Jahre.

Neuer Spot «Nicht vergessen: 
Organspende regeln!»

Der neue Spot «Nicht vergessen: Organ-
spende regeln!», der seit Dezember 2022 im Fern-

sehen, online und in den sozialen Medien zu sehen 
ist, erinnert daran, die persönliche Entscheidung 
zur Organspende jetzt zu regeln.

Das Volk hat sich am 15. Mai 2022 für die 
Widerspruchslösung bei der Organspende ausge-
sprochen. Der genaue Zeitpunkt der Umstellung 
ist noch nicht bekannt. Bis es soweit ist, gilt wei-
terhin die erweiterte Zustimmungslösung, bei der 
eine Entnahme von Organen und Geweben nach 
dem Tod nur möglich ist, wenn eine Zustimmung 
der betroffenen Person vorliegt.

Das BAG informiert die Bevölkerung während 
der Übergangsphase (2022–2024) und bis zur Ein-
führung der neuen Regelung mit der Kampagne 
«Regeln statt aufschieben: die Organspende» 
regelmässig zum Thema Organspende. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Organspende jetzt regeln
Die neue Kampagne des Bundesamts für Gesundheit regt zum Handeln an.

©
 O

ra
w

an
 P

at
ta

ra
w

im
on

ch
ai

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

ANZEIGE



POLITIK4 No. 1/2023

BERN – Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, die Tariffestsetzung bei La-
boranalysen anzupassen. Künftig sollen die Tarife für Laboranalysen nicht mehr vom 
Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) festgesetzt, sondern zwischen den 
Tarifpartnern ausgehandelt werden. Das Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG) soll entsprechend angepasst werden. Der Bundesrat hat an seiner Sit-
zung vom 9. Dezember 2022 einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlas-
sung geschickt. Der Auftrag des Parlaments basiert auf einer Motion (17.3969) der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) vom 
26. Oktober 2017. So wie z. B. die Leistungen im ambulanten ärztlichen Bereich 
sollen neu auch die Tarife für Laboranalysen bei ambulanten Behandlungen zwi-
schen den Tarifpartnern ausgehandelt werden.

Um die neue Regelung umzusetzen, soll Artikel 52 des KVG angepasst werden. 
Aktuell ist das EDI zuständig für den Erlass der Liste der Analysen mit Tarif. In der 
Analysenliste (AL) sind alle Laboranalysen im Zusammenhang mit ambulanten 
Behandlungen aufgeführt, deren Kosten von der obligatorischen Krankenp� egever-
sicherung (OKP) übernommen werden. Mit der vorliegenden Änderung bleibt das 
EDI für den Erlass der AL zuständig. Nach Anhören der zuständigen Kommission 
und unter Berücksichtigung der Grundsätze nach KVG setzt es weiterhin fest, wel-
che Analysen von der OKP übernommen werden. Die Tarife für Laboranalysen sollen 
künftig aber von den Tarifpartnern ausgehandelt werden. Das EDI hat die Tarife für 
Laboranalysen mit Ausnahme der Schnellen Analysen der ärztlichen Praxislaborato-
rien am 1. August 2022 um zehn Prozent gesenkt. Die lineare Tarifsenkung führt zu 
Einsparungen von jährlich rund 140 Millionen Franken. Das EDI führt zudem aktuell 
eine differenzierte Überprüfung und Neutari� erung aller Positionen der Analysen-
liste durch. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

BERN – Die Schweizer Notfallstationen warnen vor einer dro-
henden Überlastung. Die Dreifachepidemie aus COVID, Grippe 
und RS-Virus setze sie unter enormen Druck. Nahezu ausge-
lastete Bettenkapazitäten und ein chronischer Mangel an 
Fachpersonal erschwerten die prekäre Lage. Die Notfallstatio-
nen des Landes seien mit Bedingungen konfrontiert, die sie 
an den Rand des Kollapses bringen könnten, schrieben die 
Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin 
(Sgnor) und die Association Latine de Médecine d’Urgence 
(Alamu) in einer Medienmitteilung. In einem gemeinsam 
unterzeichneten Schreiben an die wichtigsten Gesundheits-
behörden und Spitalleitungen in der gesamten Schweiz hät-
ten sie Alarm geschlagen. Das Phänomen betreffe nicht nur 
die Notfallstationen. Vielmehr drückten sich darin die prekäre 
Situation und die Grenzen des gesamten Gesundheitswesens 
angesichts der sich ändernden Versorgungsbedürfnisse der 
Patienten aus.

Strukturelle Probleme
Die drohende Überlastung hat laut den Verbänden zahl-

reiche Ursachen. Ein grundsätzliches Problem sei der Mangel 
an Grundversorgern. Damit verbunden sei eine geringe Ver-
fügbarkeit von Sprechstunden ohne Termin und eine Bereit-
schaftsmedizin, die eine Verweisung an die Notfallstationen 
zur Folge habe.  Die rund um die Uhr geöffneten Spitäler, die 
über die entsprechende technische Ausstattung und Spezia-

listen verfügen, seien chronisch überlastet. Der Mangel an 
medizinischem P� egepersonal verschärfe sich zusehends. 
Weiter fehle es an Spitalbetten für Akutfälle und/oder Über-
belegung, was den Patienten� uss aus den Notfallstationen 
behindere.

Es bedürfe heute dringend struktureller Lösungen, die 
über den notfallmedizinischen Bereich hinausgingen, halten 
die beiden Verbände fest. Ein Kollaps der Notfallstationen 
hätte verheerende Folgen für die Patienten, das Personal und 
die Gesundheitsversorgungseinrichtungen.

Politische Priorität
Die Entlastung der Notfallstationen müsse eine politische 

und institutionelle Priorität sein, fordern die Verbände. Damit 
könnten nicht nur Risiken für die Patienten und das medizini-
sche Fachpersonal vermieden, sondern zum Beispiel auch 
die Abwanderung von Fachpersonal verhindert werden. Mit 
einem Kollaps der Notfallstationen drohe die Gefahr einer 
Destabilisierung des gesamten Gesundheitswesens und «der 
Verlust eines der letzten sozialen und gesundheitlichen Si-
cherheitsnetze unserer Gesellschaft», heisst es in dem Schrei-
ben weiter. Die Notfallstationen müssten im Fall von Not-
situationen als letztes Mittel genutzt werden, und nicht als 
bequeme Lösung. 

Quelle: www.medinlive.at

Festsetzung Labortarife
Bundesrat eröffnet Vernehmlassung.

Drohende Überlastung
Notfallstationen schlagen Alarm.

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

BERN – Das Angebot an Tests, die genetische In-
formationen liefern, wächst konstant. Um Missbräu-
chen vorzubeugen und den Schutz der Persönlich-
keit zu gewährleisten, trat am 1. Dezember 2022 
das überarbeitete Gesetz über genetische Unter-
suchungen beim Menschen (GUMG) in Kraft. Es 
regelt neu nahezu alle Gentests. Die Bedeutung 
von Gentests in der Medizin wächst, gleichzeitig 
steigt auch das Angebot an Tests, die ohne ärzt-
liche Verordnung gemacht werden: die sogenann-
ten «direct-to-consumer»-Tests oder auch DTC-
Tests. Zu diesen Tests gehören etwa Ahnentests 
oder auch Gentests für die passende Diät. Um 
dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde 
das Gesetz umfassend revidiert.

Schützenswerte Informationen
Gentests sind unterschiedlich stark reguliert. 

Nicht alle Tests untersuchen die gleichen geneti-
schen Merkmale. Es ist ein Unterschied, ob ein 
Gentest durchgeführt wird, um eine Erbkrankheit 
auszuschliessen oder um Geschmacksemp� ndun-
gen zu prüfen. Das bedeutet, dass einige Informa-
tionen sensibler sind und entsprechend besser vor 
Missbrauch geschützt werden müssen als andere. 
Je schützenswerter die genetischen Informationen 
sind, desto strengere Regeln gelten für einen Gen-
test. Streng geregelt sind darüber hinaus Tests von 
urteilsunfähigen Personen wie etwa kleinen Kin-
dern. Bei genetischen Untersuchungen im medizi-
nischen Bereich und bei der Erstellung von DNA-
Pro� len gelten die höchsten Anforderungen.

Gentests im medizinischen Bereich
Gentests im medizinischen Bereich dürfen bis-

her nur von Ärzten angeordnet werden. Künftig 
können auch Zahnärzte im Bereich der Zahnmedi-
zin, Apotheker im Bereich der Pharmazie und Chi-
ropraktoren im Bereich der Chiropraktik ausge-
wählte medizinische Gentests anordnen, etwa zur 
Abklärung einer Arzneimittelunverträglichkeit. Für 
genetische Laboratorien im medizinischen Bereich 
gilt neu eine Akkreditierungsp� icht.

Gentests ausserhalb des medizinischen 
Bereichs

Bei genetischen Tests ausserhalb des medizini-
schen Bereichs werden im Gesetz zwei Kategorien 
unterschieden. Zur ersten Kategorie zählen Gen-
tests, bei denen der Schutz der Persönlichkeit be-
achtet werden muss, wie zum Beispiel bei Life-
style-Tests zu Ernährungsverhalten, Sportlichkeit, 
zur ethnischen Herkunft oder zu Eigenschaften wie 
Charakter, Intelligenz oder Begabungen. Diese 
Gentests müssen in Zukunft von einer der folgen-
den Gesundheitsfachpersonen veranlasst werden: 
Ärzte, Apotheker, Drogisten, Ernährungsberater, 
Physiotherapeuten, Psychologen, Chiropraktoren 
und Osteopathen. Laboratorien, die solche Tests 
durchführen, müssen eine entsprechende Bewilli-
gung haben. Bei der zweiten Kategorie handelt es 
sich um Tests, die keine besonders schützens-
werten Informationen hervorbringen, wie zum Bei-
spiel eine Genanalyse zur Haarfarbe oder zum 
Geschmacksemp� nden. Diese nichtmedizinischen 

Tests der zweiten Kategorie können direkt an Kun-
den auch über das Internet abgegeben werden.

Kein Test ohne Einwilligung
Einige zentrale Regeln gelten bei allen Gen-

tests. Die betroffene Person muss in den Test ein-
willigen. Es dürfen also keine heimlichen Gentests 
für Drittpersonen gemacht werden. Bei urteils-
unfähigen Personen, wie etwa kleinen Kindern, 
dürfen nur Gentests durchgeführt werden, die 
medizinisch notwendig sind. 

Vaterschaftstests
Für die Erstellung von DNA-Pro� len zur Klä-

rung der Abstammung oder zur Identi� zierung 
gelten wie bisher strenge Vorgaben. So muss die 
Identität der untersuchten Personen kontrolliert 

werden und deren Einwilligung vorliegen. Labo-
ratorien benötigen eine entsprechende Akkredi-
tierung.

Pränatale Diagnostik
Das Gesetz regelt auch den Bereich der prä-

natalen Diagnostik. Dabei handelt es sich um alle 
Untersuchungen beim ungeborenen Kind. Laut 
Gesetz dürfen vor der Geburt nur Gentests ge-
macht werden, welche die Gesundheit betreffen. 
Das Geschlecht darf nur dann abgeklärt werden, 
wenn es für die Diagnose einer Krankheit notwen-
dig ist. Vor Ablauf der 12. Schwangerschaftswoche 
dürfen die Eltern nicht über das Geschlecht des 
Kindes informiert werden. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Überarbeitetes Gesetz über 
genetische Untersuchungen
Gentests in der Schweiz werden neu geregelt.
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BERN – Mit einer Gesetzesrevision sollen die Unent-
geltlichkeit der Blutspende gesetzlich verankert und 
die Diskriminierung beim Blutspenden verboten wer-
den. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 16. De-
zember 2022 seine Stellungnahme zur parlamentari-
schen Initiative «Sicherstellung der Blutversorgung 
und Unentgeltlichkeit der Blutspende» verabschiedet. 
Dem Bundesrat ist es wichtig, dass die Schweiz stets 
über genügend Blutreserven verfügt. Mit der Anpas-
sung des Heilmittelgesetzes (HMG) soll das Prinzip der 
Unentgeltlichkeit der Blutspende im Gesetz verankert 
werden. Zudem wird vorgeschlagen, ein Diskriminie-
rungsverbot beim Blutspenden ins HMG zu schreiben. 
Künftig soll bei den Ausschlusskriterien vom Blutspen-
den jede Form von Diskriminierung, wie zum Beispiel 
aufgrund der sexuellen Orientierung, verboten wer-
den. Der Bundesrat lehnt jedoch den Vorschlag der 
Kommission ab, im Gesetz die Möglichkeit von Finanz-
hilfen zu verankern. Er ist der Ansicht, dass die Finan-

zierung des Blutspendewesens eine private Aufgabe 
ist und durch den kostendeckenden Verkauf der Blut-
produkte zu erfolgen hat. Hinzu kommt, dass grund-
sätzlich die Kantone für die Gesundheitsversorgung 
zuständig sind. Die parlamentarische Initiative «Sicher-
stellung der Blutversorgung und Unentgeltlichkeit der 
Blutspende» (16.504) verlangt eine Anpassung des 
HMG, um eine hinreichende Versorgung der schweize-
rischen Bevölkerung mit Blut und labilen Blutproduk-
ten sowie die Unentgeltlichkeit der Blutspende sicher-
zustellen. Die Kommissionen für soziale Sicherheit und 
Gesundheit beider Räte (SGK-N und SGK-S) haben die 
Vorlage angenommen. In der Detailberatung hat die 
SGK-N zusätzlich ein Diskriminierungsverbot beim 
Blutspenden in den Gesetzesentwurf aufgenommen. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit
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BERN – Trotz Stabilisierung der Lage lässt sich 
der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie 
nicht zuverlässig abschätzen. Das Parlament 
hat deshalb entschieden, das COVID-19-Ge-
setz bis Mitte 2024 zu verlängern. Der Bun-
desrat hat an seiner Sitzung vom 21. Dezem-
ber 2022 die entsprechenden Verordnungen 
ebenfalls angepasst und verlängert. Damit 
bleiben die rechtlichen Grundlagen für ein-
zelne wichtige Massnahmen der Pandemiebe-
kämpfung bestehen. Die Rechtsgrundlagen 
im Bereich der Versorgung mit wichtigen me-
dizinischen Gütern, die beispielsweise eine 
frühzeitige Versorgung mit innovativen Arz-
neimitteln ermöglichen, sollen weiterhin zur 
Verfügung stehen.

COVID-19-Verordnung Zerti� kate
COVID-Zertifikate erleichtern den inter-

nationalen Reiseverkehr für Personen aus der 
Schweiz. Die Nutzung des Zerti� kats soll daher 
weiterhin möglich sein, auch wenn sich aktuell 
kein Bedarf zur Nutzung in der Schweiz selber 
zeigt. Dazu muss das System erhalten und mit 
dem digitalen COVID-19-Zerti� kat der Europä-
ischen Union (EU) kompatibel bleiben. Es ist 
aktuell schwierig abzuschätzen, ob die EU ihre 
entsprechende Verordnung im Sommer 2023 
erneut verlängern wird. Die COVID-19-Ver-
ordnung Zerti� kate wird deshalb in einem ers-
ten Schritt bis zum 31. August 2023 verlängert, 
um auf die Entwicklungen in der EU reagieren 
zu können.

System für das Proximity-Tracing 
(SwissCovid-App)

Die SwissCovid-App (Proximity- und Pre-
sence-Tracing) dient der Nachverfolgung von 
Kontakten von positiv getesteten Personen 
und soll bei Auftreten einer neuen, besorgnis-
erregenden Variante von SARS-CoV-2 reakti-
viert werden können. Die entsprechende Ver-
ordnung war bis zum 31. Dezember 2022 be-
fristet und wird nun bis zum 30. Juni 2024 
verlängert.

Bund übernimmt Kosten von Tests 
nicht mehr

Nicht verlängert wird die Übernahme der 
Testkosten durch den Bund. Das Parlament hat 
entschieden, die Testkosten� nanzierung durch 
die öffentliche Hand per Ende 2022 einzustel-
len. Die Kosten für einen COVID-19-Test müs-
sen ab dem 1. Januar 2023 grundsätzlich von 
derjenigen Person bezahlt werden, die sich tes-
ten lässt. Die Kosten für ärztlich angeordnete 
Tests werden – vorbehaltlich der Franchise und 
des Selbstbehalts – von der obligatorischen 
Krankenp� egeversicherung übernommen, wenn 
der Test notwendig ist, um das weitere medizi-
nische Vorgehen zu bestimmen. 

Quelle:
Der Bundesrat

COVID-19-Gesetz
Einzelne Massnahmen der Pandemiebekämpfung werden verlängert.

Anpassung des 
Heilmittelgesetzes
Bundesrat befürwortet die Unentgeltlichkeit 
sowie ein Diskriminierungsverbot bei der 
Blutspende.
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Der nachfolgende Fall wurde nicht nur im komplett digitalen Work-
fl ow gelöst, also von der digitalen Planung über das Design und die 
Visualisierung inklusive Patienten-Gesichtsscan, sondern es wurden 
auch alle Rekonstruktionen aus einem einzigen Material hergestellt, 
unabhängig von der Restaurationsart oder Lokalisation im Mund 
(anterior vs. posterior). Alle in der festsitzenden Prothetik vorkom-
menden Restaurationsarten von Brücken über Einzelkronen und Teil-
kronen bis hin zu Veneers kamen zum Einsatz. In der hochästheti-
schen Oberkiefer-Frontregion wurde mittels Microveneering eine 
dünne Schicht Verblendkeramik aufgetragen.

Die CAD/CAM-Technologie steht heute nicht nur für einen zeit- 
und kosteneffektiven Workfl ow, sondern erlaubt auch die Etablie-
rung eines patientenoptimierten Okklusionskonzepts.

Durch die Software-unterstützte Überführung der Patienten in 
die digitale Welt – inklusive Gesichtsscan – wird es dem Zahntechni-
ker ermöglicht, eine «virtuelle Anprobe» und Visualisierung des er-
stellten Designs durchzuführen und im virtuellen Patienten anzupro-
bieren, ohne die physische Anwesenheit des Patienten. Die möglichst 
genaue Übertragung der patientenindividuellen Kiefergelenksitua-
tion anhand von bestimmten Bezugsebenen mittels Transfersystem 
schafft die Voraussetzung, einen in horizontaler und vertikaler Di-
mension optimalen Zahnersatz herzustellen. Dieser geplante Zahn-
ersatz kann bereits virtuell in seinen Protrusions- und Laterotrusions-
bahnen geprüft und somit gleichzeitig ein optimales Kaufl ächen-
design konzipiert werden.

Im Moment beherrschen zwei Arten von Keramikgruppen den 
Markt: Auf der einen Seite sorgen hochfeste Glaskeramikrestauratio-
nen (z. B. Lithiumdisilikat) aufgrund ihres Glasanteils für eine hoch-
ästhetische Versorgung bei minimalem Präparationsdesign, gepaart 
mit der Möglichkeit, für einen festen Verbund zur Zahnoberfl äche, 
mittels Flusssäure ein optimales Ätzmuster zur Oberfl ächenvergrös-
serung zu erhalten. Somit können selbst dünne Restaurationen wie 
Veneers adäquat und langfristig stabil auf der Zahnoberfl äche be-
festigt werden.

Auf der anderen Seite stehen die hochfesten Zirkondioxidkerami-
ken, die heutzutage durch ihre Stabilität Grundlage für grössere 
Restaurationen darstellen. In den vergangenen Jahren beherrschten 
deren Weiterentwicklungen den Dentalmarkt und fi nden immer wei-
tere Anwendungsgebiete.

Diese Materialgruppe hat durch die Weiterentwicklung hin zu 
transluzenten Zirkondioxidkeramiken bei deutlich höherer Stabilität 
als Glaskeramiken Einzug in hochästhetische Versorgungen auch im 
Frontzahnbereich gehalten. Diese sind und waren bisher jedoch auf 
Brücken und Einzelkronen beschränkt. Nach wie vor stehen die Zahn-
techniker jedoch vor der Problemstellung, dass sie gerade bei mehre-
ren Versorgungen in einem oder beiden Kiefern durch Hersteller- 
oder Behandlervorgaben häufi g beide Materialien verwenden sollen 
oder müssen. Dabei stellt sie insbesondere die individuelle Farb-
anpassung beider Materialien auf eine identische Farbwirkung im 
Patientenmund vor eine nahezu unlösbare Aufgabe. Denn durch die 
nur bei einer Gruppe (Glaskeramik) vorzufi ndende Glasphase, die 
eine hochästhetische, dem Zahnschmelz nachempfundene Lichtwir-
kung erzielt, ist eine identische Farbwirkung im Patientenmund na-
hezu unmöglich. Auf der anderen Seite ermöglicht es die Glasphase, 
dass die Keramik «ätzbar» und eine für die adhäsive Befestigung not-
wendige Oberfl ächenvergrösserung z. B. durch 4,9%ige Flusssäure 
zu erreichen ist. Diese Glasphase stellt aber gerade im Hinblick auf 
die Stabilität auch den Nachteil dar.

Demgegenüber steht die Gruppe der Zirkondioxidkeramiken, die 
sich durch ihre hohe Bruchfestigkeit ideal für Gerüst- und Seitenzahn-
konstruktionen eignen, bisher jedoch im hochästhetischen Bereich 
keine Indikation fanden, ebenso wie in der minimalinvasiven Adhäsiv-
prothetik, nämlich der Versorgung mittels Teilkronen bis hin zu Veneers.

Fallbericht
Eine 23-jährige Patientin stellte sich in der Poliklinik für Zahn-

ärztliche Prothetik des Universitätsklinikums Düsseldorf vor, nach-
dem die über elf Jahre dauernde kieferorthopädische Behandlung als 
abgeschlossen galt. Aufgrund einer Erkrankung im Kleinkindalter mit 
Chemotherapie und Knochenmarktherapie waren diverse Zähne 
nicht angelegt bzw. hypoplastisch. Die Patientin bat um Versorgung 
der Lücken sowie der hypoplastischen Zähne, aber auch um eine äs-
thetische «Optimierung» ihrer schwarzen Dreiecke in der Unterkie-
ferfront. Eine Evaluation der Zähne entsprechend einer für die Pro-
thetik notwendigen Prognoseeinteilung nach Zitzmann (2009) ergab 
eine hoffnungslose Prognose für den Zahn 55, welcher im Rahmen 
der Vorbehandlung extrahiert wurde. Der Milchzahn 65 erhielt eine 
zweifelhafte Prognose, ebenso wie die hypoplastischen Zähne 12 
und 22 (Abb. 1). Bei dem Restaurationsmaterial wollten die Autoren 
nur ein einziges Material verwenden. Durch das breite Indikations-
spektrum, vom Veneer über Teilkronen, Kronen bis hin zu Brücken-
rekonstruktionen, fi el die Materialwahl auf eine transluzente und 
hochfeste Zirkondioxidkeramik (cubeX2®, Dental Direkt). Die Heraus-
forderung dabei bestand in der adhäsiven Befestigung der minimal-
invasiven Restaurationen. Aufgrund der notwendigen Bisserhöhung 
bedurfte es im Oberkiefer einer Komplettversorgung, im Unterkiefer 
beschränkte sich die Versorgung auf die Unterkieferfront und den 
Zahn 36. Bei der Unterkieferfront störte sich die Patientin sehr an den 
fehlenden Papillen. Da ein plastischer und chirurgischer Aufbau einer 
Papille schwer vorhersagbar ist, wurde zusammen mit der Patientin 
entschieden, Veneers herzustellen, mit deren Hilfe die schwarzen 
Dreiecke geschlossen werden können. Die hyoplastischen Eckzähne 
im Unterkiefer mussten mit einer minimalinvasiven Krone versorgt 
werden.

Da dieser Fall hochkomplex war und eine Bisserhöhung und 
Komplettversorgung der ästhetischen Zone, sprich der gesamten 
Ober- und Unterkieferfrontzähne stattfand, wurde die Patientin zu-
nächst digitalisiert. Dadurch ist es möglich, bereits in ihrer Abwesen-
heit eine ästhetische Analyse und ein entsprechendes Design der 
Rekonstruktionen herzustellen, mit der gleichzeitigen Option, dieses 
«virtuell anzuprobieren», anzupassen und funktionell zu überprüfen 
(Abb. 2–3b). Zunächst wurden ein Intraoralscan beider Kiefer sowie 

ein Facescan durchgeführt und zur Bestimmung und Registrierung 
der Bisslage der Planefi nder angewendet.

Laut Richtlinien der gesetzlichen Krankenkassen wird bei Erhö-
hung der vertikalen Dimension vorab eine ausreichende noninvasive 
funktionelle Austestung der neu bestimmten Bisslage gefordert. Dies 
dient zur Überprüfung der myofunktionellen Adaptation des cranio-
mandibulären Systems auf die geplante Erhöhung der vertikalen Di-
mension.

Hierzu wurde eine gefräste «Snap-on» Schiene hergestellt, die 
bereits die bestimmte Bisslage zusammen mit dem neuen ästheti-
schen Design der späteren Rekonstruktionen simuliert (Abb. 4). Die 
noninvasive additiv hergestellte «Snap-on» Schiene lässt sich hierbei 
einfach ein- und ausgliedern und erreicht eine ausreichende Reten-
tion durch die Flexibilität des gefrästen PMMA. Zudem zeigt die Er-
fahrung der Autoren, dass diese additiv gefrästen «Snap-on» Schie-
nen eine höhere Patientenakzeptanz aufweisen und somit deutlich 
länger am Tag getragen werden als eine konventionell hergestellte 
Schiene. Ferner kann, im Vergleich zur Bisslageaustestung mittels 
einer monomaxillären Schiene, bereits die Bisslageerhöhung für 
jeden einzelnen Kiefer ausgetestet werden. Eine bimaxillär herge-
stellte Schiene simuliert lediglich die komplette Anhebung der Biss-
lage insgesamt, ohne Rücksicht, wie viel in jedem Kiefer der Biss 
angehoben wird (Abb. 5a und b).

Nachdem die «Snap-on» Schienen mehrere Monate getragen 
wurden, ohne dass es zu Komplikationen des Kiefergelenks oder der 
Kaumuskulatur kam, wurde in die defi nitive Behandlungsphase ge-
startet. Hierfür wurde das fi nale Design in 3D-Modelle überführt und 
ein Silikonwall genommen, um das digitale Design in ein konventio-
nelles Mock-up in den Patientenmund zu übertragen. Dieses simu-
liert nicht nur das fi nale ästhetische Ergebnis, sondern kann auch 
genutzt werden, um als Orientierung für die benötigten Präpara-

Minimalinvasive Zirkondioxidrestaurationen
Innovative Möglichkeiten für patientenindividuelle Versorgungskonzepte – ein digitales Fallbeispiel.
Von Dr. Johannes Boldt, Krefeld, ZT Anthimos «Maki» Tolomenis, Essen, und Dr. Frank Spitznagel, Düsseldorf, alle Deutschland.

Abb. 1: Ausgangssituation nach KFO-Vorbehandlung.

Abb. 5a und b: Einsetzen der rein additiven «Snap-on» Schienen, Bisslage-
testung und Mock-up in einem Schritt.

Abb. 2: Digitalisierung von Modell, Kieferlagebeziehung und Gesichtsdaten. – Abb. 3a und b: Digitales Design mit «virtueller Anprobe» und ästhetischer Kontrolle. – Abb. 4: Monomaxilläre, Ein-Stück-gefräste «Snap-on» Schienen zur 
exakten Austestung der neuen Bisslage beider Kiefer sowie ästhetischen Kontrolle des digitalen Designs. – Abb. 6: 3D-gedruckte Modelle des fi nalen virtuellen Zahndesigns.
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tionstiefen bzw. benötigten Schichtstärken zu dienen. Dabei wird das 
Mock-up im Patientenmund eingesetzt und durch dieses hindurch die 
Zähne mit Tiefenmarkierungen gekennzeichnet (Abb. 7a–d). Dadurch 
wird erreicht, dass die Zähne nur in dem Masse präpariert werden, wie 
es für eine ausreichende Schichtstärke, insbesondere der Veneers, 
vonnöten ist. Nach finaler Präparation der Pfeiler erfolgte ein In-
traoralscan (TRIOS 3, 3Shape) als digitale Abformmethode (Abb. 8). 
Damit die digitale Abformung mittels Intraoralscan funktioniert, ist 
eine korrekte optische Darstellung der Präparationsgrenze unerläss-
lich. Durch die minimalinvasiven Restaurationsformen konnten alle 
Restaurationsränder epigingival gelegt werden, sodass eine exakte 
Abformung mittels optischen Scans komplikationsfrei verlief.

Die mittels des Intraoralscans gewonnene STL-Datei erlaubt in 
der digitalen Zahntechnik eine Überlagerung sowohl mit der Aus-
gangssituation als auch mit dem geplanten Design (Abb. 9a und b). 
Somit konnte das zuvor angelegte Design verwendet und die dafür 
notwendigen Mindestschichtstärken kontrolliert werden.

Nach minimalen Feinkorrekturen des digitalen Designs wurden 
für eine erneute Evaluation von Biss und Ästhetik zunächst Proviso-
rien aus PMMA hergestellt (Abb. 10), um final auch noch einmal die 
Weichgewebssituation zu bewerten. Die Evaluation zeigte, dass alle 
vor Beginn gesteckten Ziele durch die neuen Restaurationen erreicht 
werden (Abb. 11 und 12). Somit wurden auf dieser Basis die endgül-
tigen Versorgungen hergestellt. Die Versorgungen wurden aus mo-
nolithischem, transluzentem Zirkondioxid gefräst und anschliessend 
mit Malfarben charakterisiert. Lediglich die Oberkieferfront, als 
hochästhetische Zone, wurde durch ein minimales Cutback und einer 
anschliessenden individuellen Schichtung mittels Feldspatkeramik 
verblendet (Abb. 13 und 14). Nachdem die Restaurationen final her-
gestellt wurden, mussten diese noch für eine gute adhäsive Befesti-
gung vorbereitet werden. Da bekanntlich eine Oberflächenvergrösse-
rung bei Zirkondioxidkeramiken nicht durch eine Säure und ein damit 
verbundenes Ätzmuster möglich ist, wurde im letzten Schritt das 
Produkt «DCMhotband zirconnect» auf alle Innenseiten der Restau-
rationen aufgetragen. Entsprechend der Herstellerangaben wurden 
die für die Befestigung notwendigen Flächen zunächst mit max. 2 bar 
Al2O3 korundgestrahlt und anschliessend wurde die Oberfläche mit 
dem Spray benetzt und für drei Minuten bei 1’000 °C im Keramikofen 
gebrannt. In dieser Zeit diffundiert dieses Material in die Zirkondi-
oxidstruktur hinein und schafft durch eine Glasmatrix eine ätzbare 
Oberfläche.

Somit lassen sich die Restaurationen wie eine Glaskeramik be-
handeln, indem die Oberflächen mit 4%iger Flusssäure ätzbar sind 

und ein Haftvermittler aufgetragen werden kann. Im Anschluss kön-
nen dann die Rekonstruktionen unter Speichel- und Blutfreiheit mit 
einem Kompositzement adhäsiv auf der Zahnoberfläche befestigt 
werden.

Diskussion
In der modernen Zahntechnik sind die Einsatzmöglichkeiten digi-

taler CAD/CAM-Technologien mittlerweile weitverbreitet. Dabei zei-
gen sich zahlreiche Vorteile wie Zeit-, Material- und Kostenersparnis, 
aber auch die identische Reproduzierbarkeit.

Dabei kann der Einstieg in die «Digitale Welt» bei vielen Ferti-
gungsschritten vollzogen werden: von der Digitalisierung eines Säge-
modells über die Digitalisierung eines Abdrucks oder sogar der kom-
plette digitale Workflow, bei dem bereits auf zahnärztlicher Seite die 
Abformung digital genommen und über eine STL-Datei zur Verfü-
gung gestellt wird. Hinzu kommen mittlerweile neben digitalen Foto-
grafien auch weitere Möglichkeiten, dem Zahntechniker so viele In-
formationen über den gemeinsamen Patienten zukommen zu lassen. 
Hierzu zählen sogenannte Facescans und digitale Kiefervermessun-
gen. Dies erspart dem Patienten häufige Anreisen für Anproben. Die 
Zahntechnik erhält hieraus weitaus informativeres Arbeitsmaterial 
und damit einhergehend die Möglichkeit, ihr erstelltes (digitales) 
Design virtuell am Patienten anzuprobieren und anzupassen. Zudem 
ist es durch die Software möglich, mehrere Situationen aus dem 
Mund (z. B. Ausgangs-, Anprobe- und/oder endgültige Präparations-
situation) zu «matchen» und durch Überlagerung diverser Daten-
sätze z. B. Schichtstärken zu messen und dem Behandler Korrekturen 
bei Mindestschichtstärken oder unter sich gehenden Bereichen nicht 
nur mitzuteilen, sondern visuell zu kommunizieren. Ausserdem ist es 
möglich, die initiale Planung z. B. eines Designs in alle Abschnitte der 
Behandlung zu überführen und weiterzubearbeiten.

Durch Verwendung verschiedener Zahnbibliotheken lässt sich 
individueller Zahnersatz unter Berücksichtigung aller patientenspezi-
fischen Physiognomien herstellen, in Kombination mit funktionsrele-
vanten Punkten und Linien, wie beispielsweise der sog. «natural 
head position», eine vom Patienten individuell und unbewusst re-
produzierbare Kopfposition, die eine entscheidende Rolle bei der 
horizontalen Ebene einnimmt. Diese konstanten und reproduzier-
baren Bezugslinien sind bei Vermessungen und Überführung der 
Patienten essenziell.

Bei jeder Abformung – so auch bei einem Intraoralscan – ist eine 
optimale Darstellung der Präparationsgrenzen unabdingbar. Dies 
wird z. B. durch geeignete Fadentechniken erreicht oder durch einen 
supra- bzw. epigingivalen, sprich über oder auf dem Zahnfleisch en-
denden Restaurationsrand gegeben. Im vorliegenden Fall war dies 
ohne Probleme möglich, da keine grösseren (oft approximal) vorkom-
menden Defekte eine subgingivale Präparationslage nötig machten. 
Durch Onlay-, Teilkronen- und Veneerpräparationen können im Ver-
gleich zu Kronenpräparationen häufig die Restaurationsränder deut-
lich einfacher über oder auf dem Zahnfleischrand enden. Dies verein-
facht dem Intraoralscanner eine exakte Wiedergabe der Mundsitua-
tion und Präparationsgrenzen. Bezüglich der Langlebigkeit verschie-
dener Restaurationsformen zeigten Teilkronen (97 Prozent nach 
sieben Jahren) und Veneers (95,5 Prozent nach zehn Jahren), dass 
diese bei den Überlebensraten der Langlebigkeit von Kronen (95 Pro-
zent nach fünf Jahren) nicht nachstehen, sondern sie sogar minimal 

übertreffen. Als weiterer Faktor, der für minimalinvasive Schleiftech-
niken spricht, sind die deutlich geringeren Folgen der Pulpenirritatio-
nen durch Schleiftraumata. Pulpenirritationen als Folge eines invasi-
ven Präparierens, wie es eine konventionelle Kronenpräparation 
vorsieht, entstehen in bis zu zehn Prozent der präparierten Zähne 
nach fünf Jahren und ca. 15 Prozent nach zehn Jahren.

Schlussfolgerung
Bei der Versorgung mit Zahnersatz stehen heutzutage Zahnarzt 

und Zahntechniker stets vor der Problematik, welches Material dafür 
verwendet werden soll. Bei den vollkeramischen Versorgungen gibt 
es zurzeit die beiden grossen Gruppen: Glaskeramik vs. Zirkondioxid-
keramiken. Eine Kombination aus beiden Gruppen führt oft zu ästhe-
tischen Kompromissen, da keine identische Farbwirkung und Licht-
brechung erreicht werden kann. Während vor wenigen Jahren deren 
Einsatzgebiet noch klar getrennt war, verschwimmen die Grenzen 
durch Einführung von hochästhetischen, hochtransluzenten Zirkon-
dioxidkeramiken zunehmend. Somit sind transluzente Zirkondioxid-
keramiken heute beinahe universell einsetzbar. Dennoch bleibt auf-
grund der fehlenden Glasphase und damit der Möglichkeit, ein Ätz-
muster zu schaffen, das Problem der langfristigen adhäsiven Befesti-
gung.

Dieser Fall zeigt, wie der Zahntechniker mittels Zirkoniumdioxid 
nicht nur jegliche Art von Restaurationen hochästhetisch aus ein und 
demselben Material herstellen kann, sondern diese Restaurationen 
für den Zahnarzt adhäsiv – wie Glaskeramiken – zu befestigen sind. 
Transluzente Zirkondioxidkeramiken sorgen zukünftig für eine Ver-
einfachung bei der Materialauswahl von komplexen Komplettsanie-
rungen, geprägt durch verschiedenste minimalinvasive Präparations- 
und Restaurationsformen. 

Dr. Johannes Boldt

Zahnarzt im Bunker
Altmühlenfeld 257
47807 Krefeld-Fischeln
Deutschland
Tel.: +49 2151 9185100
info@zahnarzt-im-bunker.de

Infos zum 
Autor

Abb. 7a–d: Klassisches Mock-up als Präparationsschlüssel für die Mindest-
schichtstärken. – Abb. 9a und b: Präparations-/Meistermodell und finales 
Design der Restaurationen. – Abb. 10: Gefräste Langzeitprovisorien aus 
PMMA zur finalen Austestung auf präparierten Stümpfen. – Abb. 11: 3D- 
gedrucktes Präparations-/Meistermodell zur Kontrolle und Anpassung der 
Restaurationen. – Abb. 12: Finale Zirkondioxidrestaurationen.

Abb. 13: Finale minimalinvasive Zirkondioxidrestaurationen nach Einglie-
derung im Oberkiefer (14, 24, 12, 22 Krone, 13, 23 Brückenglied, 11-21 Ve-
neers). – Abb. 14: Finale minimalinvasive Zirkondioxidrestaurationen nach 
Ein gliederung im Unterkiefer (33, 43 Kro nen, 32-42 Veneers). 

Abb. 8: Intraoralscan der präparierten Zähne.
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Probiotika gegen Halitosis?
Neue Metaanalyse bestätigt die Wirksamkeit probiotischer Bakterien gegen Mundgeruch.

SICHUAN – Unter Halitosis leidet etwa ein Drittel aller Menschen. In 
den meisten Fällen entsteht der Mundgeruch durch bakterielle Be-
läge auf den Zähnen, auf der Zunge, am Zahn� eisch oder zwischen 
den Zähnen. Wenn diese Mikroorganismen Nahrungsreste und andere 
organische Stoffe abbauen, produzieren sie stark riechende schwe-
felhaltige Verbindungen wie Schwefelwasserstoff (H2S), Methyl-
mercaptan (CH3SH) und Dimethylsul� d (C2H6S). Mangelnde Mund-
hygiene, Parodontitis, schlechter Zahnersatz, Zahnfehlstellungen 
oder Rauchen begünstigen dies. Nur bei zehn Prozent der Fälle sind 
Magen-Darm-Erkrankungen, hormonelle Störungen, Allgemein-
erkrankungen, Diäten und Fastenkuren schuld an dieser unange-
nehmen Symptomatik.

Halitosis wird mithilfe mechanischer Reinigung (Zahnsteinent-
fernung und Zungenschaber) und chemischer Therapie (Antibiotika, 
Mundspülungen) behandelt. Die mechanische Therapie ist jedoch oft 
unangenehm, selbst wenn sie vom Zahnarzt durchgeführt wird. Aus-
serdem ist die chemische Therapie zwar in der Regel für kurze Zeit 
wirksam, aber immer mit verschiedenen Nebenwirkungen verbunden, 
darunter die Entstehung von Dysbakteriose und Verfärbungen auf 
Zunge und Zähnen. Daher werden immer wieder neue Methoden mit 
weniger Nebenwirkungen gesucht, um Mundgeruch zu bekämpfen.

Eine Metaanalyse, die das Team von Nengwen Huang von der 
Universität Sichuan in China bis Februar 2021 in indizierten Daten-
banken durchgeführt hat, gibt Aufschluss über den Einsatz von Pro-
biotika bei der Behandlung von Halitosis. Eingeschlossen wurden 
randomisierte kontrollierte Studien, die die Auswirkungen von Pro-
biotika und Placebo auf primäre Ergebnisse (organoleptische [OLP] 

Werte und Gehalt an � üchtigen Schwefelverbindungen [VSC]) und 
sekundäre Ergebnisse (Zungenbelagwerte [TCS] und Plaqueindex [PI]) 
verglichen. Die Datenextraktion und die Bewertung der Qualität wur-
den unabhängig voneinander von zwei Gutachtern durchgeführt.

Den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge scheinen Probio-
tika (z. B. Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus 
salivarius und Weissella cibaria) Halitosis kurzfristig (≤ 4 Wochen) zu 
lindern.

Insgesamt sind die Resultate vielversprechend genug, um diese 
Behandlungsmöglichkeit gegen Mundgeruch weiter zu erforschen: 
«Es sind noch mehr qualitativ hochwertige randomisierte klinische 
Studien nötig, um die Ergebnisse zu veri� zieren und die Wirksamkeit 
von Probiotika gegen Halitosis zu belegen», so das Forscherteam 
um Nengwen Huang. 

Quelle: BMJ Journals

Kooperation für 
Forschung und Lehre
Universität Bern tritt europäischer Universitätsallianz bei.

Bessere Diagnose von Zahnkaries 
mit verlustfreier Infrarotaufnahme
Forscher testen und vergleichen verschiedene bildgebende Verfahren.

BERN/BRÜSSEL – Schweizer Universitäten 
kämpfen um ihren Anschluss an europäische 
Netzwerke. Sie tun dies unter erschwerten Be-
dingungen, seit die Schweiz aus dem For-
schungsprogramm Horizon Europe und Eras-
mus+, dem Mobilitätsprogramm für Studie-
rende, ausgeschlossen wurde. Eine neue Mög-
lichkeit für Schweizer Universitäten ist nun die 
Beteiligung als «assoziierte Partner» an Euro-
päischen Universitätsallianzen. Eine solche eu-
ropäische Hochschulallianz ist ENLIGHT, die aus 
den forschungsintensiven Volluniversitäten Gent 
(Belgien), Göttingen (Deutschland), Tartu (Est-
land), Bordeaux (Frankreich), Galway (Irland), 
Groningen (Niederlanden), Uppsala (Schweden), 
Bratislava (Slowakei) und des Baskenlandes 
(Spanien) besteht. Die Universität Bern ist am 
1. Dezember 2022 vom ENLIGHT-Vorstand als 
assoziiertes Mitglied gewählt worden.

Zusammenarbeit in Forschung, 
Lehre und Mobilität

ENLIGHT-Universitäten kooperieren vertieft 
in Themengebieten, in denen die Universität 
Bern einen aktiven Beitrag leisten kann, wie etwa 

Gesundheit, Klimawandel, Digitalisierung oder 
erneuerbare Energien. Die Mitgliedsuniversitä-
ten erarbeiten gemeinsam optimale Rahmen-
bedingungen für die Forschung und kooperie-
ren in den Bereichen Lernen und Lehren.

«Die ENLIGHT-Mitgliedschaft ist für die 
Universität Bern eine Chance, weiterhin ein 
aktiver Teil der sich schnell verändernden Hoch-
schullandschaft in Europa zu bleiben», betont 
Virginia Richter, Vizerektorin für Entwicklung 
der Universität Bern.

«Die Universität Bern ist als forschungs-
starke Volluniversität ein ideales zusätzliches 
Mitglied für ENLIGHT, das ganz unserer Vision 
entspricht, die Hürden des universitätsüber-
greifenden Lernens und Forschens abzubauen. 
So möchten wir Studierende befähigen, die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen von heute 
und morgen anzugehen», sagt Guido Van Huy-
lenbroeck, Direktor für Internationalisierung 
der Universität Gent und Projektkoordinator 
ENLIGHT Erasmus+. DT

Quelle: Universität Bern

SAN FRANCISCO – Obwohl moderne Füllungsmate-
rialien viele Vorteile haben, wie z. B. eine verbesserte 
Biokompatibilität und eine bessere Ästhetik, können 
sie dennoch mit der Zeit brüchig werden und Sekun-
därkaries verursachen. «Zahnärzte verbringen heute 
mehr Zeit damit, fehlerhafte Füllungen zu ersetzen, als 
neue einzusetzen, weil sich die Materialien nicht rich-
tig an die Zahnstruktur anpassen», erklärt Dr. Nai-
Yuan N. Chang von der Fried Group in der Abteilung 
für Präventive und Restaurative Zahnheilkunde der 
University of California, San Francisco (UCSF). In einer 
kürzlich im Journal of Biomedical Optics (JBO) ver-
öffentlichten Studie untersuchte das Forschungsteam 
um Chang neue bildgebende Verfahren zur Erkennung 
von Zahnkaries. «Derzeit gibt es keine etablierte zahn-
medizinische Bildgebungstechnologie, die diagnosti-
sche Informationen mit hoher Spezi� tät und Sensitivi-
tät bei der Bewertung der Kariesaktivität liefern kann», 
erklärt Chang.

Um dieses Problem zu lösen, untersuchten die For-
scher, ob Kurzwellen-Infrarot (SWIR) und Wärmebild-
technik mit Lufttrocknung kombiniert werden können, 
um die Aktivität einer Sekundärkariesläsion genau zu 
diagnostizieren. Für seine Arbeit sammelte das Team 
63 Zahnproben und analysierte 109 vermutete sekun-

däre Läsionen mit SWIR- und Wärmebildtechnik. Zu-
sätzlich zu diesen Methoden beobachteten die For-
scher die Proben auch mit optischer Kohärenztomo-
gra� e (OCT), einer Technik, die Nahinfrarotlicht zur 
Erstellung hochau� ösender 3D-Bilder verwendet. Um 
festzustellen, ob die SWIR- und die Wärmebildtechnik 
tatsächlich zur Erkennung aktiver Läsionen geeignet 
waren, wurden die Ergebnisse dieser Methoden mit 
denen der OCT verglichen. Insgesamt erwies sich die 
SWIR-Bildgebung gegenüber der Wärmebildgebung 
als deutlich besser und schnitt unter den meisten Um-
ständen besser ab. Die SWIR-Permeabilitätsmessun-
gen korrelierten gut mit der mittels OCT gemessenen 
Dicke der transparenten Ober� ächenschicht (TSL) von 
Läsionen. Das Team stellte fest, dass die hochminera-
lisierte TSL am dicksten war, wenn eine Läsion voll-
ständig gestoppt worden war und keine weiteren 
Massnahmen erforderlich waren. Den OCT-Ergebnis-
sen zufolge war eine TSL dicker 70 µm, ein möglicher 
Hinweis darauf, dass eine Läsion nicht mehr aktiv 
war. Die Ergebnisse dieser Studie könnten den Weg 
für eine neue Ära der diagnostischen Bildgebung in 
der Zahnmedizin ebnen. DT

Quelle: Journal of Biomedical Optics

©
 s

um
ro

en
g 

ch
in

na
pa

n/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

© Fonsi/Shutterstock.com

©
 In

sid
e 

Cr
ea

tiv
e 

Ho
us

e/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



VERANSTALTUNGEN 9No. 1/2023

ANZEIGE

BARCELONA – «Auf keiner anderen Veran-
staltung � nden Sie eine solche Dichte an Fach-
wissen im Bereich des Hart- und Weichgewebs-
managements. Wir sind die einzige globale 
Organisation in diesem Bereich», so Christer 
Dahlin, Präsident der Osteology Foundation. In 
über 80 Vorträgen, praktischen Workshops, 
Live-Operationen und diversen Round-Table-
Angeboten präsentieren international aner-
kannte Forscher und Kliniker den neuesten 
Stand der Wissenschaft in der oralen Gewebe-
regeneration. «Wir decken alle Bereiche von 
den Grundprinzipien bis zu neuen Forschungs-
feldern und den modernsten Verfahren und 
Technologien ab. Ein Blick auf das Programm 
zeigt das globale Spektrum an herausragenden 
Klinikern und Forschern, die ihr Wissen in Bar-
celona an die Teilnehmer weitergeben werden», 
erklärt Pamela K. McClain, Vorstandsmitglied 
der Osteology Foundation und zusammen mit 
Istvan Urban mit der wissenschaftlichen Leitung 

des Symposiums betraut. Damit ist das Inter-
national Osteology Symposium besonders für 
angehende wie auch erfahrene Parodontolo-
gen und Oralchirurgen der Treffpunkt im nächs-
ten Frühling. Höchstes wissenschaftliches Ni-
veau und klinische Exzellenz ziehen sich wie 
ein roter Faden durch das gesamte Programm 
des dreitägigen Kongresses. «Durch die aus-
schliessliche Spezialisierung auf die orale Ge-
weberegeneration bieten wir eine Tiefe der 
wissenschaftlichen und klinischen Ausbildung, 
die Sie nirgendwo anders erhalten können», 
erklärt Ronald E. Jung.

Das International Osteology Symposium 
� ndet vom 27. bis 29. April in Barcelona statt. 
Der Kongress steht unter dem Motto: «WE ARE 
RE:GENERATION».

Programm und Anmeldung unter: 
www.osteology-barcelona.org 

Quelle: Osteology Foundation

ANTWERPEN – Interaktion, Zusammenarbeit und Gemeinsamkeiten 
zwischen Parodontologie und Kieferorthopädie stehen im Mittelpunkt 
der Perio Master Clinic 2023, die die European Federation of Periodon-
tology am 3. und 4. März 2023 in Antwerpen organisieren wird.

Die alle drei Jahre statt� ndende praxisorientierte Konferenz zielt 
darauf ab, die Technik und das Praxiswissen von Zahnärzten zu ver-
bessern und auf den neuesten Stand zu bringen und um die Folgen 
von Parodontitis ef� zient und ästhetisch zu behandeln. Unter dem 
Motto «Synergie zwischen Parodontologie und Kieferorthopädie» 
beleuchtet die Konferenz einen kombinierten parodontologischen 
und kieferorthopädischen Behandlungsansatz sowie die Behandlung 
unter zusätzlicher Anwendung der Implantologie.

Unter der Leitung des Kongressvorsitzenden Peter Garmyn aus 
Belgien und der wissenschaftlichen Leiterin Virginie Monnet-Corti 
aus Frankreich bietet die Perio Master Clinic 2023 ein innovatives, 
dynamisches und abwechslungsreiches Format. Jede Sitzung konzen-
triert sich auf ein bestimmtes Thema, wobei ein Redner in das Thema 
einleitet und seine wichtigsten Aspekte beleuchtet. Darauf folgt eine 
«Duo»-Präsentation durch einen Parodontologen und einen Kiefer-
orthopäden mit ihren sich ergänzenden Perspektiven und schließlich 
eine kurze Präsentation eines klinischen Falls.

Grenzen überwinden
Die multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Parodontologen 

und Kieferorthopäden ist der Schlüssel zur Behandlung von Parodon-
titis im fortgeschrittenen Stadium. Die meisten schweren Parodonti-
tispatienten benötigen eine kieferorthopädische Behandlung, aber 
Kieferorthopäden scheuen sich bisweilen, sie zu behandeln. So kön-
nen erfolgreich behandelte Parodontitispatienten ihre Behandlung 
nicht abschließen, da ohne vorherige kieferorthopädische Behand-
lung keine Implantate gesetzt werden können.

«Heute würden die meisten Kieferorthopäden keine Parodonti-
tis im Stadium IV behandeln. Deshalb ist es wichtig, ein gemein-

Osteology Symposium
Der Expertentreff für orale Geweberegeneration.

Perio Master Clinic 2023
Synergien zwischen Parodontologie und Kieferorthopädie.

© Osteology Foundation

sames Verständnis zwischen Spezialisten für Parodontologie und 
Kieferorthopädie zu erreichen, was wir mit der Perio Master Clinic 
2023 anstreben», erklärt Dr. Peter Garmyn. «Es geht um mehr als 
den Austausch von Tipps, Tricks und Techniken – unser Ziel ist es 
auch, Visionen zu teilen, traditionelle Grenzen infrage zu stellen und 
Synergien zwischen beiden Fachgebieten zu � nden, zum Wohle der 
Patienten.»

«Wir haben ein komplettes wissenschaftliches Programm mit 
einer herausragenden Liste von Referenten zusammengestellt, die 
alle führende Spezialisten auf ihrem Gebiet sind», fasst Prof. Mon-
net-Corti zusammen, «sodass die Teilnehmer sich durch das neu-
artige Format der Konferenz inspiriert fühlen und das Fachwissen 
und die Visionen der Experten in ihrer täglichen Praxis anwenden 

können. Die Behandlung komplexer Fälle von fortgeschrittener Pa-
rodontitis – genau an der Schnittstelle zwischen Parodontologie 
und Kieferorthopädie – ist heute eines der spannendsten Gebiete 
der Zahnmedizin, und wir werden zeigen, dass Behandler bei die-
sen Patienten immer noch vorhersagbare, biologische und ästheti-
sche, lang anhaltende Behandlungsergebnisse erwarten können.» 

European Federation of Periodontology
www.efp.org


